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WiM ab»<>îll-t M è,» I. A. Lchi In Bern, nn^ b<«

«ven Pviianir«!^ >l°. Z?4-
Dâi ?lb»nnenient für 78 Nlmimern »fer fnr'eixVUr

lelsiihr isi >i> Bcni » <? htz. uttdî ausser Ver»
«osiire» 5 Fr. 5 lch.

Der neue Schweizerische Republikaner. ^ ^f.MHerausgegeben von Ufteri

Mittwoch/ den io Juni 1801. Fünftes Quartal. Den 2i Praireal IX.

Vollziehungs-Rath.
Beschluß vom i. May.

Der Voilzichuugsrath der helvetischen Republik,
In Erwägung, daß das Dekret vom Mat 1800,

welches Nalwnalgüter zu verkaufen verordnete, wovon
der Ertrag des sogleich baar zu bezahlenden Viertels
M Bestreitung des rückständigen Soldes der Elite» vcr-
wendet werden sollte, erst »ach den Güterveräusierungcn,
welche gczcnwärtlg nach dem Gesetze v. io. April »Zoo
vor sich gehen, hätte vollzogen werden können;

In Erwägung, daß das Geschäft der Liquidation
des den öffentlichen Beamten schuldigen Rückstandes,
obgleich dasselbe schon weit gediehen, doch noch nicht
so bald beendigt seyn wird ; und daß cstungerccht wäre,
das Ende davon abzuwarten, um dann erst die Anfo-
derungen des Militärs, das zur Vertheidigung des
Vaterlands beygetragen, und derjenigen Bürger zu be-
friedigen, welche für Lieferungen an Lebensmilteln,
Fuhrwerken und andern zur Ausrüstung der Eliten um
entbehrlichen Bedürfnissen Vorschüsse gemacht haben;

In Erwägung ferner, daß während die rückständigen
Foderungen der C-vilbcamten durch den Verkauf von
Nationaibomainen liquidirt werden, die des Militairs
nicht durch die gewöhnlichen Einkünfte haben befriedigt
werden können, und daß dadurch in dem Kriegsministe-
rmm ein sehr beträchtlicher Rückstand anwachsen mußte,
«uf dessen Abtragung min so stark gedrungen wird;

^ bcfchlicßt:
Der den Elite» und der Reserve rückständige Sold,

so wie alles, was man noch für Heilmittel, Liefe-
rungen, Fuhrwerke und andere zu diesem Dienste
gehörige Gegenstände schuldig ist, sind auf den
Ertrag der nach dem neuen Finanzsystem ju bczie-
henden Grundsteuer angewiesen.

Unter dieser Liquidation ist alles begriffen, was die
Mllilärbeamten zu fordern haben, und welches das

Kriegsministerilim wegen den laufenden Ausgaben
auf die Nückstandsiiste sitzen ryußte.
Diese Liquidation wird Distriktswcife statt haben,
nämlich: so wie die Grundsteuer in jedem Distrikte
eingegangen ist, wird die Bezahlung der oben be«

zeichneten und in diesem Distrikte schuldigen Gegen-
stände von desselben bestritten und der Uebecfchuß

davon in die Kasse des Obereinnchmers von jedem
Canton gebracht werben.

Die Obcreinnehmer werden, indem sie den steuer-

baren Bürgern die Verfügungen des gegenwärtigen
Beschlusses durch die Distriktscinnchmcr bekannt ma-
chen, dieselben zugleich auffordern, die Entrichtung
ihrer Grundsteuer zu beschleunigen, deren Bessm-
Mling allen guten Bürgern wichtig und angenehm
sey» muß.

Der gegenwärtige Beschluß soll in allen Kantonen
der Republik, wo sich Gläubiger von der im i.
und 2. Art. bezeichneten Gattung vorsindeu, gedrukt,
bekannt gemacht und öffentlich angeschlagen werden.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 2s. April.
Fortsetzung.

Votschaft an den Vollz. Rath.
B. Vollz. Räthe! Ungeachtet Ihrer dem gesttzgeb.

Rathe ertheilten Erläuterungen über die Ansprachen des
Armenguts von Bruggen an das Kloster St. Gallen,
findet derselbe dennoch keine hin längliche Gründe, seinen
daherigen Beschluß vom 14. d. abzuändern, sondern
hat denselben wiederholt bestät igt. Der in Ihrer Bot«
schast vom 16. d. enthaltene Detail über die Tilgung
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oder Sicherung dieser Anstächen an das Kloster St.
Gallen hat aber den gesetzgebenden Ralh von der Noth-
wcndigkeit überzeugt, eine vollständige Kenntniß des

Vermögenszustands dieses Klosters zu besitzen. Er er-
sucht Sie deßwegen B. Vollz. Räthe, einen vollstän-
digcn Etat aller St. Gallischen Klostergüter, ihres
wirklichen jährlichen Abtrags, und aller seiner verschrie-
denen Schulden mit Bemerkung der verfallenen Zinse
mit Beförderung aufnehmen zu lassen und dem gefttz-
gebenden Rath einzusenden.

Die Pvlizeycommißion räth zu folgender Botschaft
an den Vollz. Räch, welche angenommen wird:

B. Vollz. Räthe! Die seit den lezten Jahren in so

schrcckdarcm Verhältnisse zunehmenden Verbrechen be-

weisen unverkennbar, daß diejenigen Pvlizeyanstalten,
welche durch eine genaue Aussicht über die ein unstetes

Leben führenden Einheimischen und Fremden, sowohl
die Begehung des Verbrechens erschweren, als aber
derselben Entdeckung erleichtern, in unserm Vaterland
sehr mangelhaft sind. Die von daher für die öffentliche
sowohl als für die Privatsicherheit des Bürgers entstehende

Gefahr, wird in gegenwärtigem Augenblick um so drin-
gender als der geschlossene Friede möglicherweise die

Reduktion der Armeen und mit ihr die Freylassung
einer Menge der Arbeit entwöhnter und brodlvftr Men-
schcn zur Folge haben kann. — Da mm der gesetzge-

hende Rath weit lieber durch Anstalten gegen die Be-
gehung des Verbrechens, als aber durch unverhältniß-
mäßige Verstärkung der auf das begangene Verbrechen
gesezten Straffen, diesem Uebel zu steuren wünschte,

ft hat er seiner Polizcycvmmißion den Auftrag ertheilt,
diesen Gegenstand zu bcraihen und ihm besonders über

tie Einführung einer Marechaussec-Anstalt einen von
einem Gefttzvorschlag begleiteten Bericht abzustatten.

Damit aber dieselbe mit mehrerer Sachkenntniß da-

bey zu Werke gehen und wenn ja in der einen oder

andern Gegend der Republik noch Trümmer von ehma.

Zigen zweckmäßigen Einrichtungen sich vorfinde» sollten,
sie zu Erleichterung der Epecution auf dieselben Rück-

sichr nehmen könne; so ladet der gesctzg. Rath Sie
B. Vollz. Räthe ein, ihm mit so viel Beschleunigung
als möglich, über dir dermal, sey es von Alters her

oter durch Verfügungen der vollziehenden Gewalt be-

stehenden allgemeineren Marechaussce-Anstalten m den

verschiedenen Can tonen einen Bericht abzustatten.

Der Gefttzvorschlag über die Industriepatentcn wird
in zwelfte Berathung genommen und hierauf zum Ge'
fttz erhöbe», (S. dasselbe S. 8s.>

Der Gefttzvorschlag über die Bezahlung der VerhaftS.
und Prozeßkosten losgesprochener Inqm,im, wird in neue
Berathung genommen und zum Gesetz erhoben, Mit der
Abänderung, daß im §. 6 die Worte: und der u. s. w.
weggelassen werden. (S. das Gesetz S. 66.)

Das Gutachten der Civilgesetzgebungs - Commißion
über die Petition der Gemeinde Fahrneren wird in
Berathung und hierauf angenommen, s S. den De»
kretsvorschlag S. >?l.)

Die PelitionencoinimKion berichtet über folgend«
Gegenstände:

1. Die Munizipaütät der Gemeinde Lugano, durch
das verbreitete Gerücht beunruhigt, daß das Schicksal
der italienischen Canlone erst durch Unterhandlungen
in Paris bestimmt werben müsse, erklärt dem gefttz«
gebenden Rathe ihren ftycrlichei, Wunsch, mit Hclvctien
vereinigt bleiben zu wollen.

Ans Ihre Sorgsalt B. G. für die ttnzerkheilbarkeit
Helvetiens vertraut, und durch die wiederholt, n Ver«
ßcherungcn der fränkischen Nation für die tt-abhängig,
keit desselben getröstet, legt sie im Namen des Volks, ihre
Besorgnisse, ihre Hoffnungen und ihre Wünsche in Ihren
Schovß nieder, mit der Zuversicht, daß die im Jahr
gemachten Anstrengungen und Au-opferunge» für die
Vereinigung mit Helvetien nicht fruchtlos ftyn werden»

Bey dieser Gelegenheit kann sie nicht umbin, Ihnen
den laut gewordenen Wunsch des Volks ans Hcrz'zu le»

gen, daß bald die schon lange versprochene, auf unsere
Bedürfnisse anpassende und auf die Armuth des Landes
berechnete Slaatsverfassung erscheine, und die Zahl der
Beamten in derselben so viel als möglich vermindert
werde.

Die Pet. Commißion unterscheidet in dieser Zuschrift
der Munizipalilät von Lugano zwey verschiedene Ge»
gcnstände. Von dem erster» rathet sie Ihnen an, im
Protokoll Ehrenmàng zu machen; der zweyte beziehet
sich auf die Arbeit der Constitutionscoinmißion deßna»
hcn schlagt sie Ihnen vor, ihn derselben zu überweisen»

Angenommen.

2. Nach fthlgeschlagerem Versuch zu einer ftenndli»
chen Ausgleichung zwischen Seeberg und Höchfictten,
bittet nun die leztere Gemeinde um den Entscheid ihrer
anverlangten Trennung von Seeberg und erklärt sich

am Ende ihrer Bittschrift, daß, Falls der gesetzgebend«

Rath ihren verhältmßmäßigen Anspruch ans Kirchen»
Schul- und Annenqnt nicht gerecht finden sollte, fix
die Gemeinde Höchstetken, selbst mit gänzlicher lieber»

iassung dlestr Fonds au Seeberg, sich an die Kirchge-
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mcinde Koppigen anzuschließen begehre. Wird an die

Unlerrtchlseommißion gewiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Lliül'ciMtm Keversnälls. no lilulìrils. kpifcop! l,aukn.

neoi-s 8. K. fl. srîncixis etc. acl Lìerum (uum.

siiburgi Nslveliolvm, txp. L. Ciller Laat.Ixp.
iLo>. r 1/2 Bogen.

Die helvetische Zeitung hat vor einigen

Wechen da6 Publikum aufdiests Produkt der Finsterniß

und des Pfaffevgcistes aufmerksam gemacht; ste verwies

es in die Sciienhciisschränke der Lubhader von Ami«

guttäten des Mittelallers.
Sotten wir aus so mancher ähnlicher Flugschrist, die

unS seit kurzem zu Gesichte kam, Schlüsse ziehen, so

müssen wir glauben, daß es Leute giebt, die der Meynung
sind, die Zeit sey gekommen, dies? Aiiliquitäteuschränke
in Helvetic» zu öffnen, und jedem Aberglauben, jeder

Dummheit und allen Dämonen der Finsterniß, ihre Ai-
tare wieder aufzubauen.... Zu Jedermanns Erbauung
wollen wir den geistlichen F à r sten in seiner dar-
barischen Mundart sprechen lassen :

4.) „Kova lupervenit. cxeunts scculo
âec-mo vâavo rridulauo s moclernis praxeutìi.
pkilok^phis ac pleuttopolitià, gui tormiàntto
proZreii'u unclequaqus relixionem A öckem ra-
mano - catholicain ag^restiunrur, illamque penirus
Poliers tentant. vor ale

erà/ar,c>uc uo/?7'a, ,/n-ê e/^ nâr, guomnm
" /noch,,?, Fruvat, /umier 2 Lor. 1 —> z),limenres ne inter iacerttots» nvlìrîL ciioeoelis lint,

qui preecenise philosophic: vsrtizine clecepti, in-
caure tele immisccanr itiis hunnnihu8 tie quidus
xentium âputìolus lcrikir in sscuntta epistola (c. z.)
aä I^imorheum, c!o qml>u8 iäern âpolìoîus pr-e.
elicit lore, ut in novf/ssmltt chàr e/nicàn c/sscee/nnt
a Fclc, ar/enàeer cloF,,nu ctâon-o.-lln,, caurerla-
euni /i«üc,i/?t con/cien/Mn, (1. lim. 4.) Ll tinam
inaiiis torec cimor notier! utinam conückere pos-
liinuz hoc malpm nuuquam emsrsurum esta c
Iihsriari loquencki, scrllhencli 6c azzencli racione
taceräotum Vsrum incuria sài, reîaxarîo pic
tstÌ8 conrcmptu8 pietuà eccleiialkicee, prurìZa
novitatÌ8, eväßatia animi, parum ilì omnia n<>8

silecurant às maln eliccceiì nottrse imminentiì>tl8.
O vc>8 2-ssoli xalìors8 verique Lcclelive lanâse
iVlinitìri! nohilcum inxernilcite 6c rocÌ8 conatiì>u8
^rca^ite, quantum ik vvbis «rit, m meäeummi

velìrÎ8 conlîliis 6c monition ibus mails sxsmplis
saceräocum. Ipti vv8 vîttttkw quanro conrempru
lacrorum canonum cypÌ8 cuäanrur kàin pudlicum
spai^antur ìihslli, iucousulcm superiotibus eccis-
liatticis, nulia approharione muniti. — tnauclicus
in kunc U8qus clisin tuic recurlua Zacerctoruin in
hac Oiveceli act ^uclices tàscularez contra Kpitco.
pum 6c Lluriarn episcopaiein suu8qus Vecano8.
(ld aâ toìsm prolahantur excetlum, sacerövtss,
aportet sane, ut pravo quociam slìecìu ita ex-
coecsnrur, ut sacsiserinr omuem csnsurarum
ouram, serilìoni hahsant veneracione.n orzza 8s.
Sanono8 6c extmcìrw tic sentus reììZionis. —
l)Iiu8 irreplic ahusus, ac! qusm tollenckum coc
exlìanr L.anone8 Lonciliorum, rot huìl-e 8ummo-
rnrn t'ontittcum, 6ecretum tLlicÌ8 recorciationiz
^oannÌ8 îlapuiìaz 6s 8erarnhino, manci-ìta pi-c me.
lnoricc pr.cöeceiioris »olìri, circa uüim vctìiz
cicricalis, aliosque ornatu8 vanam iaâanc!a>n re-
6o!ence8. invni ar coaâi animacivertimus can»
cam inclscsntiam praeseterre tacsrclote8. pnelertim
zuniores in vrnacu corporis, ur omnino cii^nasci
neqnear tàcerclaz a jaîco.-.I<enavRMU8 iZitur prceà
c?îtc>rÌ8 notìri prîu8 memoraram prohidirionein pi»
Isoruln tormoo novae prorentse, temoralîa act
calo8 clelcenclentia, velre8 minus âecsuiium coìo.
rum. (Oni coutravsuerit kuic notìnc proniloitioni,
monekitur a t( l). suo Oeeano, 6c nili te emen-
liaverit, per eunäsm ast no8 ctetorcrur, qui tìz.
tuemn8 zuxca ctshcti exi^enriam. "

Ais sich einige öffentliche Blätter über diese Elendig,
kcitrn lustig machten so erschien der zweyte Hirtenbrief,
den wir bereits in Nr. z;2 (S. S. 159) mitgetheilt
haben.

Indessen erregten die Anmaßungen dieses Bischofs,
die Aufmerksamkeit der Negierung.

In einem Schreiben an den Bischof hatte der Erzit,
hungêrach des Cantons Frcyburg sich solgendermassen

ausgedrükc :

„Wir sind lebhaft dnrchdnmgen von dem Gcsühte

der Wichtigkeit und deS Einflusses, den Ihr Ansehen M,
streu Bemühungen für die Beförderung der Aufklärung
eines Volkes geben kann < das nur allzulange durch seine

Unwissenheit nnd alle Vorurtheile welche diese erzeugt,
beherrscht war."

Der Bischof antwortete: „ Ich kann nicht umhin
Ihnen zu erklären, baß gerade jene durch Unwissenheit

erzeugte Vorurtheile es sind, in denen ich mein wahres
und dauerhaftes Glück finde; daß ich der Philosophie
unserer Tage, weder ihr Wissen, noch ihre Aufklärung,
noch ihren EinsiuZ auf das was sie Verminst nnd H^z
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